
 





 



 









 





§ 10 
Anordnung im Einzelfall und Ersatzvornahme 

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 



§ 12 
Inkrafttreten 

 



Ich weise darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der jeweilig 
gültigen Fassung oder aufgrund des KSVG zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen 
gelten. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Vorschriften über die Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, 

2. vor Ablauf eines Jahres der Bürgermeister dem Beschluss widersprochen 
oder die Kommunalaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
Verfahrens- oder Formmängel gegenüber des Eigenbetrieb Friedhöfe der 
Stadt Wadern unter Bezeichnung der Tatsache, die die Mängel ergeben, 
schriftlich gerügt worden sind. 

Jochen Kuttler 
Bürgermeister 


